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Don Sceuenftabt ift mit ben atten Vietet SScßiffeti
ntcfit berwanbt.

©ie öäufelcriommtffion.

Bur Ausübung ber SJtarftaufficßt unb Fedung
pon ©ewürzüutba-, SJeaß unb ©ewicßt warm bie
•N>aitfeler ber ©efellfcßaft ba. Aber zu Betten tonnten
fie ißter Aufgabe faum genügen, befonberS als bie
ftanzöfifcßen Ftücßtlinge ißt ©ewetBe zu tteißen an*
fingen unb fidfj butgettieße SpanbefSleute mit ißnen
in unetlaubte SpanbetSüeibinbitugeu einließen, ©azu
fam bie einmifdjung beS Sommetzien*9tateS, ber
1703 genaue AuSfunft barübet üettangte, Wie weit
fidj bie Fteißeiten bei ©efellfcßaft erftredten. Bur
Aßroeßi gegen eingriffe in bie Stedjte SaufleutenS
Wutbe 1704 eine befonbete Späitfetettommifftoit ein*
gefüßtt. Sie ßatte Diele ©efcßäfte zu ettebigen unb
ßtelt bis 1719 üietunbbteißig befonbete ©ifeungen
ab. Sann etlofd) fie unüetmetft. Sibet 1736 lebte
iie wiebet auf, ba man fie zut Vrüfung ber üon ben

Spänfeletn etngeieidjten Vcfdjroetben nötig ßatte. ©ie
naßm ficß z- V. im Saßte 1745 bet ©adjbedet an,
ba ©ed Sdjeurmeiftei ficß übet Slbbtucß beS Ver*
bienftes burcß Frentbe unb AuSbutget beflagte. Seit
1748 wutbe bie SpänSeletfontmiffion zu einet ftän*
btgeu einttdjtung. Sie zaßtte 6 SJtttgliebet, Beauf*
fießtigte bie AufgaBett bet Spänfelet unb roaeßte über
bte Fteißeiten. ©ie Anfrage bes SommerzimrateS,
ob bie ©efelifdjaft geneigt wäre, ißre Stecßte an ein
neu zu grünbenbes SpanbelSgeticßt aBzutteteu, würbe
nacß einem auSfüßrlicßm ©utaeßtm aBfcßlägig be*

antwottet (Septembet 17551 Sänge 3eit fanb bie
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von Neuenstadt ist mit den alten Bieler Tschiffeli
nicht verwandt.

Die HMfelerkommission.

Zur Ausübung der Marktaufficht und Feckung

von Gewürzpulver, Maß und Gewicht warm die

Mnfeler der Gefellschaft da. Aber zu Zeiten konnten
sie ihrer Aufgabe kaum genügen, besonders als die
sranzösischen Flüchtlinge ihr Gewerbe zu treiben
ansingen und sich bürgerliche Handelsleute mit ihnen
in unerlaubte Handelsverbindungen einließen. Dazu
kam die Einmischung des Kommerzien-Rates, der
1793 genaue Auskunft darüber verlangte, wie weit
sich die Freiheiten der Gesellschaft erstreckten. Zur
Abwehr gcgen Eingriffe in die Rechte Kaufleutms
wurde 1794 eine besondere Hänselerkommifsion
eingeführt. Sie hatte viele Geschäfte zu erledigen und

hielt bis 1719 vierunddreißig besondere Sitzungen
ab. Dann erlosch sie unvermerkt. Aber 1736 lebte
sie wieder auf, da man sie zur Prüfung der von den

Hänfelern eingereichten Beschwerden nötig hatte. Sie
nahm sich z. B. im Jahre 1745 der Dachdecker an,
da Deck Scheurmeister sich über Abbruch des
Verdienstes durch Fremde und Ausburger beklagte. Seit
1748 wurde die Hanselerkommifsion zu einer
ständigen Einrichtung. Sie zählte 6 Mitglieder,
beaufsichtigte die Aufgaben der Hänseler und wachte über
die Freiheiten. Die Anfrage des Kommerzimrates,
ob die Gefellschaft geneigt wäre, ihre Rechte an ein
neu zn gründendes Handelsgericht abzutreten, würd«
nach einem ausführlichen Gutachten abschlägig
beantwortet (September 1755). Lange Zeit fand die



- 92 -
Spättfeietfommtffion altes in Orbnung. ©egen enbe
beS SaßtßunbettS aBet mußte fie ißte Auffitßt üer*
fcßätfen. 1797 wutben nicßt weniger als 18 Srämer
üorgelaben, weit Sie außerßatb ber Beit ber Saßt*
märfte feitgeßaßen ßätten. Bwei, Spitzel Don SBinter*

tßur unb SBäber üon Büticß, ließ man laufen, weit
man ißnen nicßts BeweiSen fonnte; üier anbere würbe»
abfotüiett; bie üBrigen zwölf mußten 4 u Vufee
unb 10 ß eitationSfoften bezaßlen. ©aüott waten
fieben ©djweiser unb fünf AuSlänber. ©eit 1785
Beftanb bie SpänSelerfontmiffion aus fünf SJtitgtiebetn,
nämlicß zwei SJcitgliebetn bet SBaifenfommiffion,
ben beiben Spänfetera unb einem Vtäftbenten. ©a
bk Sp äitfelet felbft baiin ©ife nnb ©timme ßätten,
War bie Sommiffion natürlicß nidjt meßr zur Stuf*
ficßt üBer bie Spänfelet beftimmt, fonbern zu ißiei
Untetftüfeung. ©ie bitbete alfo gewiffetmaßen eine

etweitetung beS Amtes.
©aS Spänfeieramt unb bte Spänfeletfommtffion

üetScßwanben mit bem Anbtucß bet neuen Beit famt
ben Votiedjten, bie bie ©efellfcßaft Saßrßunbette
lang in SpanbelSfacßen ausgeübt ßatte, unb audj
bie Vulüetftampfe übetbauette als Vriüatuntet*
neßmen bie Umwälzung nicßt lange.

©ie Armutumtiifumen.
©as ©efellfdjaftSßauS wat audj bet Ott, Wo bte

militätifcßen Vflidjten bet ©tubengenoffen aeotbnet
wutben. ©ott wutben Dom Vott in früßeren Betten bie
AuSzügetliften aufgeftelß, bott baS SteiSgelb unb bie

Armaturen oermaßrt; bort audj ßatte ber ©tuben*
genofSe bei bei Annaßme feine AttSrüftung üorzu*

- «2 -
Hanselerkommifsion alles in Ordnung, Gegen Ende
des Jahrhunderts aber mußte sie ihre Aufsicht
verschärfen. 1797 wurden nicht weniger als 18 Krämer
vorgeladen, weil sie außerhalb der Zeit der
Jahrmärkte feilgehalten hatten. Zwei, Hirzel von Winterthur

und Wäber von Zürich, ließ man laufen, weil
man ihnen nichts beweisen konnte; vier andere wurden
absolviert; die übrigen zwölf mußten 4 M Buße
und 19 Citationskosten bezahlen. Davon waren
sieben Schweizer und fünf Ausländer. Seit 1785
bestand die Hänselerkommission ans fünf Mitgliedern,
nämlich zwei Mitgliedern der Waisenkommisfion,
den beiden Hänfelern und einem Präsidenten. Da
die Hänseler selbst darin Sitz und Stimme hatten,
war die Kommission natürlich nicht mehr zur Aufsicht

über die Hänseler bestimmt, sondern zu ihrer
Unterstützung. Sie bildete also gewissermaßen eine

Erweiterung des Amtes.
Das Hänseleramt und die Hänselerkommission

verschwanden mit dem Anbruch der neuen Zeit samt
den Vorrechten, die die Gesellschaft Jahrhunderte
lang in Handelssachen ausgeübt hatte, und auch

die Pulverstampfe überdauerte als Privatunternehmen

die Umwälzung nicht lange.

Die Armaturrevisumen.

Das Gefellschaftshaus war auch der Ort, wo die
militärifchen Pflichten der Stubengenofsen geordnet
wurden. Dort wurden vom Bott in früheren Zeiten die
Auszügerlisten aufgestellt, dort das Reisgeld und die

Armaturen verwahrt; dort auch hatte der Stuben-
genosfe bei der Annahme seine Ausrüstung vorzu-
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